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 Veröffentlicht am 30.01.2001

Index

21/03 GesmbH-Recht

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

BAO §21 Abs1;

EStG 1972 §4 Abs4;

GmbHG §15;

GmbHG §18;

Rechtssatz

Die Tragung von Personalkosten einer GmbH durch deren Geschäftsführer erscheint unter einander fremd gegenüber

stehenden Personen auch dann nicht üblich, wenn der Bezug des Geschäftsführers vom Betriebserfolg der

Gesellschaft abhängig ist.

Schlagworte

Fremdvergleich
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